
Stadtverwaltung Zittau

Referat Gewerbe

Tel. 752-446

(Stand: 15.10.2021)

Reichen Sie spätestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung folgende Unterlagen vollständig ein:

für natürl. Personen für jurist. Personen (z.B. GmbH, Verein)

bei Beantragung unbedingt anzugeben:

Belegart:                   0 (zur Vorlage bei einer Behörde)                                                                            

Verwendungszweck: Marktfestsetzung 

zuzusenden an:        Stadtverwaltung Zittau, Referat Gewerbe, Markt 1, 02763 Zittau

für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der EU mit Wohnsitz in Deutschland: Auszug aus 

dem Bundeszentralregister nach § 30b Bundeszentralregistergesetz (Europäisches 

Führungszeugnis)
je 17 €

bei anderen Staatsangehörigen ein vergleichbares, amtliches ausländisches Dokument des 

Heimatstaates mit beglaubigter Übersetzung ?

im zuständigen Gewerbeamt des Firmensitzes der juristischen 

Person

bei Beantragung unbedingt anzugeben:                                                                                 

Belegart:                   9 (zur Vorlage bei einer Behörde)                                                                                                              

Verwendungszweck: Marktfestsetzung

zusätzlich für alle vertretungsberechtigten natürlichen 

Personen, z.B. Geschäftsführer, Vereinsvorstand

zuzusenden an:        Stadtverwaltung Zittau, Referat Gewerbe, Markt 1, 02763 Zittau

im zuständigen Einwohnermelde- oder Gewerbeamt des 

Hauptwohnsitzes

zusätzlich für ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten: 

Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit berechtigt

HINWEIS: Dies gilt auch bei einer vergleichbaren nicht selbstständigen Tätigkeit als 

Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einer juristischen Person beziehungsweise als 

Stellvertreter einer natürlichen Person. 

keine

Haftpflichtversicherung                                                        

(nur bei Schaustellern erforderlich)

- Teilnehmerverzeichnis getrennt nach gewerblichen und privaten Anbietern unter Angabe 

von Vor- und Familienname, ggfs. Firmenname, vollständige Anschrift                                                                                                                                                  

- Warenverzeichnis unter Angabe der Art der Waren

Lage- und Ausstellungsplan max. im Maßstab 1:1.000 unter Einzeichnung der Teilnehmerstände und Rettungswege

Teilnahmebedingungen ggfs. Kopie eines Vertrages zwischen Veranstalter und Teilnehmer

Sonstiges Bitte informieren Sie sich rechtzeitig auch über die unabhängig vom Marktrecht einzuhaltenden Vorschriften zum

- Baurecht (Fr. Kaminsky, Stadtverwaltung Zittau, Tel. 03583 / 752-326)

- Immissionsschutzrecht (Fr. Dr. Kloß, Landkreis Görlitz, Tel. 03581 / 663-3183)

- Lebensmittelüberwachung (Fr. Kühlmorgen, Landkreis Görlitz, Tel. 03581 / 663-2314 bzw. Frau Urban, Tel. 03581 / 663-2362)

- Gesundheitsschutz (Fr. Pfalz, Landkreis Görlitz, Tel. 03581 / 663-2671)

erledigt

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister                                                          

(nicht älter als 3 Monate)

Personalausweis oder Reisepass (Kopie)

aktueller Auszug aus dem Handels- oder 

Vereinsregister (Kopie)

ausgefüllter und unterschriebener Antrag
erhältlich im Referat Gewerbe   oder im Internet unter www.zittau.de / Bürgerservice / Formularcenter / 

Gewerbeamt / Antrag auf Festsetzung für Märkte …

vorläufiges Teilnehmer- und 

Warenverzeichnis

Beizubringende Unterlagen

für die Beantragung einer Marktfestsetzung

im zuständigen Einwohnermelde- oder 

Gewerbeamt des Hauptwohnsitzes 

vorauss. 

Kosten

Antragstellung wo und durch wen?

notwendige Unterlagen Bemerkungen

im zuständigen Einwohnermeldeamt des 

Hauptwohnsitzes 

im zuständigen Einwohnermeldeamt des HauptwohnsitzesBehördliches Führungszeugnis                          

(nicht älter als 3 Monate)

je 13 €

je 13 €

nur für alle vertretungsberechtigten natürlichen Personen, z.B. 

Geschäftsführer, Vereinsvorstand                                                             
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